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den Augen verloren werden, dass die anfängliche Unkenntnis 
der Akten auch einen Vorteil insoweit darstellt, als Schöffen 
unbefangen Fragen zur Sachverhaltsfeststellung stellen kön-
nen. Einer vor Beginn der Beweisaufnahme umfassenden Ak-
teneinsicht durch die Schöffen wird insoweit nicht das Wort 
geredet. Eine Ausgewogenheit könnte eine Neuformulierung 
der Nr. 126 RiStBV herstellen. (hl)

Link zum Volltext der Entscheidung
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/do 
cument.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=141034&pos=0&anz=1
[Abruf: 1.9.2025]

OLG Brandenburg: Entbindung von einer 
Hauptverhandlung

1. Hat eine Schöffin als freigestellte Vorsitzende eine Klau-
surtagung des Personalrats zu leiten, stellt dies keine ver-
tretungsfähige Tätigkeit dar. Der Vorsitzende legt den Hinde-
rungsgrund nicht zu weit aus, wenn er die Schöffin von der 
gesamten mehrtägigen Hauptverhandlung entbindet. 
2. Ein Urlaub begründet regelmäßig die Unzumutbarkeit der 
Dienstleistung. (Leitsätze d. Red.)
OLG Brandenburg, Beschluss vom 26.3.2025 – 1 Ws 39/25 (S)

Sachverhalt: An der mehrtägigen Hauptverhandlung sollten 
die Schöffinnen W. und H. teilnehmen. W. teilte als Vorsitzen-
de des Personalrats wegen der Leitung einer Klausurtagung 
eine Verhinderung am zweiten Verhandlungstag mit, H.  – 
unter Beifügung der Buchungsbestätigung – an drei Verhand-
lungstagen wegen eines Spanienurlaubs. Daraufhin wurden 
die Ersatzschöffinnen F. und B. herangezogen. Dagegen erhob 
der Verteidiger den Besetzungseinwand. Das Gericht sei mit 
F. und B. nicht ordnungsgemäß besetzt. Die Kammer legt den 
Einwand dem OLG zur Entscheidung vor.

Gründe: Die zulässige Besetzungsrüge ist unbegründet. Zwar 
begründen berufliche Umstände nur ausnahmsweise die Un-
zumutbarkeit; dies wird aber für Geschäfte angenommen, bei 
denen sich der Schöffe nicht vertreten lassen kann, weil etwa 
die Geschäfte eine Vertretung nicht zulassen oder kein geeig-
neter Vertreter zur Verfügung steht. Über die Verhinderung 
ist unter Abwägung aller Umstände (Belange des Schöffen, 
Verfahrensstand, voraussichtliche Dauer des Verfahrens) nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Der Vorsitzende ist 
zu Erkundigungen zur Verhinderung nicht verpflichtet, wenn 
er die Angaben für glaubhaft hält.
W. ist freigestellte Vorsitzende des Personalrats; als solche hat 
sie die Klausurtagung zu leiten. Dies ist keine vertretungsfähi-
ge Tätigkeit; insoweit ist der Strafkammervorsitzende bei der 
Entbindung nicht von einem zu weiten Begriff des Hinderungs-
grundes ausgegangen. Die Beurteilung des Vorbringens war 
allein Sache des Vorsitzenden. Die Entscheidung zur Entbin-
dung ist gemäß § 54 Abs. 3 Satz 1 GVG nicht anfechtbar. Eine 
Ausnahme gilt nur, wenn die Entbindung objektiv willkürlich 
und (nicht lediglich falsch, sondern) grob fehlerhaft ist, wofür 
keine Anhaltspunkte bestehen. Auch die Entbindung der H. 
begegnet keinen Bedenken. Ein Urlaub begründet in der Regel 
die Unzumutbarkeit der Dienstleistung.
Die Entscheidungen, die Schöffinnen insgesamt zu entbinden 
und nicht die jeweiligen Termine zu verlegen – auch bei W., 
die „nur“ für einen Tag ihre Verhinderung angezeigt hatte –, 
sind nicht als willkürlich anzusehen. Dies war angesichts des 
umfangreichen Beweisprogramms und der geladenen Zeugen 
(für den Tag der Verhinderung der W. waren vier Zeugen ge-
laden) nicht geboten.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://gerichtsentscheidungen.brandenburg.de/gerichtsent 
scheidung/26401
[Abruf: 1.9.2025]
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